Richtlinien für den Verkauf

gemeindeeigener Grundstücke

Präambel

Diese Richtlinien wurden beschlossen, um beim Verkauf gemeindeeigener Grundstücke eine möglichst umweltschonende, d.h. energiesparende Nutzung der Grundstücke sicher zu stellen.

Beim Verkauf gemeindeeigener Grundstücke wird ein privatrechtliches Übereinkommen zwischen dem Verkäufer (Gemeinde) und dem Käufer gemacht, indem folgendes festgehalten wird.

1. Baunutzungszahl

Die Mindestbaunutzungszahl hat mindestens 80% der maximal zulässigen Baunutzungszahl zu betragen. D.h. bei den derzeitigen Baunutzungszahlen:


Max. zulässige BNZ
Mindest-BNZ


60
48


80
64


100
80

Bei Gewerbebetrieben kann von der Ausnutzung dieser Mindestbaunutzungszahlen Abstand genommen werden, wenn sicher gestellt ist, dass das Grundstück so bebaut wird, dass bei einer späteren Erweiterung die Mindestbaunutzungszahl ausgenützt wird.

2.
Energiekennzahlen

Wohngebäude, die auf von dieser Richtlinie betroffenen Grundstücken errichtet werden, müssen eine maximale Energiekennzahl von 50 aufweisen. 

Unterschreitet die Energiekennzahl 35, wird vom Kaufpreis € 10,-- pro m² nachgelassen; unterschreitet die Energiekennzahl 20, wird vom Kaufpreis € 20,-- pro m² nachgelassen.

